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Ueberhaupt ist es wiinschenswert, schon im Frie-
den die Evakuierung solcher Gebiete vorzubereiten,
welche sicher oder hochst wahrscheinlich von milita-
rischen Operationen direkt berithrt werden oder aus
anderen Griinden als Stiitzpunkte oder Aufmarsch-
gebiete fur militdrische Zwecke reserviert werden
mussen.

Die schwedische Kriegsmacht ist im Vergleich mit
thren Aufgaben klein. Jede Mdglichkeit zur Begren-
zung ihres Aufgabenkreises ist daher wahrzunehmen.

In dem Masse, wie die Verwundbarkeit der zivi-
len Gemeinschaft sich vermindert, kann der Jagdflug-
waffe und der Luftabwehr in vermehrtem Masse die
Aufgabe tbertragen werden, die Titigkeit der ubri-
gen militdrischen Truppen zu schiitzen oder zu unter-
stiitzen oder aber zivile Objekte zu schiitzen, welche
fur die Kriegsanstrengung von wesentlicher Bedeutung
sind. Die Notwendigkeit, Ortschaften zu verteidigen,
kann oft eingeschrinkt werden oder aufhéren, drin-
gend zu sein, wenn die Bevdlkerung abgenommen
hat oder ganz evakuiert worden ist.

Der Bewachungs- und Ordnungsdienst, die Réu-
mungs- und Loscharbeit sowie die Verkehrsregelung,
welche durch den Zivilschutz durchgefithrt werden,
ermoglichen es, einen Teil der militirischen Verbinde
von diesen Aufgaben zu befreien. In dieser Hinsicht
konnen Zivilschutzverbinde in kritischen Situationen
militirischen Verbinden wertvolle Unterstiitzung
gewihren.

In einer auf allgemeiner Wehrpflicht aufgebauten
Wehrmacht herrscht ein starkes Gefithl der Zusam-
mengehorigkeit mit der Zivilbevolkerung. Wer hel-
fen kann, der helfe. So wie die Bevolkerung und die
zivilen Organisationen der totalen Abwehr die Wehr-

macht unterstiitzen, so soll die Wehrmacht dem zivi-
len Gemeinwesen helfen, soweit ihre Aufgaben dies
zulassen. In manchen Situationen ist es notig, dass die
Kriegsmacht direkte Hilfe und Unterstiitzung emp-
fingt, anstatt sie zu geben.

Wohl vorbereitete und rechtzeitig getroffene Zi-
vilschutzmassnahmen konnen eine Belastung der mi-
litarischen Abwehr verhindern. Unzutreichende oder
zu spit ergriffene Zivilschutzmassnahmen konnen der
militirischen Verteidigung ernsthaft schaden. Eine
verzogerte Evakuierung der Gebiete an unserer nord-
ostlichen Landesgrenze, wihrend bereits Kimpfe im
Gange sind, und ein Angriff mit Atomkampfmitteln
auf ein nur notdurftig evakuiertes oder geschiitztes
Stockholm, das kann, abgesehen von der Belastungs-
probe fiir den Geist der Truppe, auch sonst deren
Kampfwert erheblich vermindern, indem Kranken-
pflege-, Krankentransport-, Verkehrsregelungs- und
andere Organe gebunden werden. Die Belastung der
Stibe und Uebermittlungsanlagen diirfte ebenfalls zu
einer augenfilligen Unzulinglichkeit fihren.

Die Moglichkeit, in grosserem Umfang als bisher
militirische Verbinde fir die Unterstiitzung des Zivil-
schutzes auszubilden, wird gepriift.

Die Widerstandskraft des Gemeinwesens ist eine
Grundvoraussetzung fur die Tatigkeit der Wehrmacht.
Es ist eine lebenswichtige Notwendigkeit, dass die
zivilen Zweige der Gesamtabwehr und insbesondere
der Zivilschutz der Wehrmacht die grosstmdgliche
Unterstiitzung gewidhren und dass der direkte Schutz,
den die Wehrmacht der Bevolkerung und dem offent-
lichen Leben gewihren muss, durch Planung, Vor-
bereitung und Durchfithrung ziviler Schutzmassnah-
men so klein wie nur moglich gehalten witd.

Die Taktik der Zivilverteidigung

Ein Auszug aus den provisorischen schwedischen
Weisungen fir die Handhabung der Taktik in der
Zivilverteidigung.

In der Einleitung zum Entwurf der Weisungen
fur die allgemeine Zivilschutztaktik wird hervor-
gehoben, es sei beabsichtigt, den Entwurf zu vervoll-
stindigen und bei Bedarf zu indern, sobald geniigend
Erfahrungen vorliegen. Der Entwurf erhebt nicht den
Anspruch, vollstindig zu sein; er behandelt also nur
jene Teile der Taktik, in welchen man gegeniiber den
im Jahre 1950 aufgestellten Weisungen fur die ZS-
Taktik Aenderungen anbringen wollte. Der Ausschuss
hat seinen Entwurf vor allen Dingen im Hinblick auf
die Verhiltnisse einer mittelgrossen schwedischen
Stadt ausgearbeitet. Die im Entwurf vorgeschlagenen
Aenderungen fasst er folgendermassen zusammen:

1. Kleinerer, aber fester organisierter Stab (Haupt-
zentrale), dessen Hauptaufgabe sein soll: die ope-
rative Leitung.

2. Ein gewisser Teil der dazu befihigten Leute wird
frei fiir die Arbeit auf dem Felde.

3. Einfithrung einer territorialen Einteilung des ZS-
Gebietes mit dem Ziel, den ZS-Kdt zu entlasten
von rein routinemissigen Verrichtungen bei der
Leitung stationdrer Einheiten, ihrem Unterhalt,
ihrer sonstigen Betreuung usw.

4. Aufhebung der Gesamteinheiten.

Die Basisgebiete

Jedes ZS-Gebiet wird in Basisgebiete eingeteilt.
Fiir jedes dieser Gebiete soll ein Chef mit einem Stab
vorhanden sein. Der Basischef ist ein territorialer
Befehlshaber und bt tber alle jene Truppen und
Einheiten, die in der Ausgangslage in seinem Gebiet
thren Standort haben, das Kommando aus, soweit es
den inneren Dienst betrifft. Er ist ferner dafiir verant-
wortlich, dass die Befehle des ZS-Kdt an die Truppen
und Einheiten diesen schnell zugehen.

Durch die Einsetzung eines Basischefs erhilt man
aber auch eine klare und einfache Organisation des
Unterhaltsdienstes. Der Basischef ist also verantwort-
lich firr den Unterhalt der Truppen und Einheiten,
nicht nur, wenn sie sich innerhalb seines Gebietes be-
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finden, sondern auch, wenn sie fiir die Behebung
von Schiden ausserhalb des Gebietes eingesetzt sind.

Der Kommandoposten kann einem Basisgebiet zu-
geteilt werden oder aber das Zentrum eines besondern
Gebietes bilden.

Es ist zu beachten, dass der Gebietschef keine tak-
tischen Aufgaben hat.

In grosseren Stidten mit Quartiereinteilung ist der
Kreischef innerhalb seines Quartiers sowohl taktischer
Leiter wie auch territorialer Befehlshaber mit den-
selben Aufgaben wie ein Gebietschef.

Innerhalb eines Gebietes werden die Truppen und
Einheiten einer oder mehreren Stationen zugeteilt.
Wenn grossere Truppen oder Truppen aus verschie-
denen Dienstzweigen derselben Station zugeteilt sind,
wird diese Gruppestation genannt. Die Einteilung in
Gesamttruppen ist, wie erwihnt, fallen gelassen wor-
den. Die niedrigste Einheit wird in der Regel Gruppe
genannt. Zwei oder mehr Gruppen desselben Dienst-
zweiges bilden eine Abteilung. Eine organisatorische
Zusammenfassung mehrerer Abteilungen zu grdsseren
Truppen soll voraussichtlich in der Regel nicht statt-
finden.

Fiir gewohnlich sollte sich der Gebietschef und
sein Stab der wichtigsten Station des Gebietes an-
schliessen, welche dann Basisstation genannt wird.

Jede Station soll einen Postenchef haben. Der
Gebietschef ist selbst Chef der Basisstation,

Die Organisation der Hauptzentrale

Die Hauptzentrale gliedert sich in der Regel in
drei Sektionen, nimlich

Sektion I operative Leitung,

Sektion II  Erkundung,

Sektion III Orientierung.

Die Sektionen II und III kdonnen in jenen Fillen
zusammengelegt werden, wo die taktische Leitung
nach aller Voraussicht nicht sehr umfangreiche Arbeit
erfordern wird. In kleineren Ortschaften soll die Ein-
teilung in Sektionen nur in Ausnahmefillen vor-
genommen werden.

Die Arbeitsgebiete der Sektionen

Sektion I bildet fur die taktische Leitung in gros-
sen Zugen das dem ZS-Kdt nichstliegende Organ.
Diese Sektion kann bestehen aus einem Lagebeobach-
ter (Wachthabenden), einem oder mehreren Adjutan-
ten sowie hochstens drei Sachverstindigen. Der Lage-
beobachter soll sich stets auf dem Laufenden halten
iber die Lage und die Verhiltnisse innerhalb des ZS-

Grenze des Zivilschutzgebietes
Begrenzung der Basen

Basisstation
Gruppenstation

B-Stadt
Dichte Besiedlung
A-ilven=Fluss

Basisgebiet D

Standort
ZS-Zentrale

Gebietes. Er ist verpflichtet, alle Fragen, die einen
Entscheid des ZS-Kdt nétig machen, diesem unverziig-
lich zu unterbreiten. Ausserdem hat der Wachthabende
die Beschliisse des ZS-Kdt in dem Mass weiterzuleiten,
wie dieser es anordnet. Schliesslich ist der Wacht-
habende verantwortlich fiur die Ausfertigung aller
Befehle, die sich aus den Beschliissen des ZS-Kdt
ergeben, sowie fir deren Zustellung.

Die Adjutanten sind dem ZS-Kdt und dem Wacht-
habenden in den laufenden Atbeiten behilflich. Sofern
mehrere Adjutanten da sind, soll einer davon beson-
ders verantwortlich sein fiir den Unterhaltsdienst und
fiir Probleme, die in den Aufgabenkreis der Sektion II
gehoren. Der ZS-Kdt kann auch einen Adjutanten mit
der Losung gewisser Aufgaben auf dem Felde beauf-
tragen.

Schema der Organisation einer Zivilschutz-Zentrale

Zivilschutzchef

Sektion I

Operative
Leitung

Sektion III

Orientierung

Sektion II
Erkundung

Verbindungszentrale

Fiir das Zusammenwirken sind neben den Sektio-
nen noch Verbindungsorgane und Verwaltungsperso-
nal notwendig.
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Verwaltung /Intendant

Durch den Experten will man dafiir sorgen, dass
man uber genigende Gutachten verfugt in jenen
Fragen, welche die operativen Beschliisse besonders



beeinflussen. So kann also zur Sektion I ein Brand-
experte gehoren, z, B. der Feuerwehr-Kdt, weiter ein
Ordnungs-Sachkundiger, beispielsweise der Polizei-
Kdt, ferner ein Rettungs-Fachmann, wie z. B. der
Gebiudechef. Falls der ZS-Kdt eines dieser Fach-
gebiete beherrscht, ist es gegeben, dass ein besonderer
Experte dafiir nicht erforderlich ist.

Die Erkundungen, auf welche der ZS-Kdt seine
Beschliisse stitzen muss, werden durch Sektion II
durchgefiihrt. Diese soll daher aus Vertretern der
verschiedenen Dienstzweige des allgemeinen Zivil-
schutzes bestehen, wobei ein Spezialist mehr als einen
Dienstzweig vertreten kann. In grosseren Orten soll
unter den Spezialisten einer sein, der dem Unterhalts-
dienst vorsteht.

Ein solcher Spezialist muss selbstverstindlich tiber
die erforderlichen Fachkenntnisse verfiigen, ohne jedoch
eine entsprechende Vorgesetztenstellung einnehmen
zu missen, wie dies fiir die der Sektion I angehoren-
den Experten angedeutet wurde. Anstatt dessen soll
er fur besonders anspruchsvolle Aufgaben auf dem
Felde geschult sein. Wenn die ZS-Truppe anldsslich
eines Angriffs auf den Ort eingesetzt wird, soll er
bis ins einzelne die Entwicklung der Lage verfolgen,
soweit sie sein eigenes Tatigkeitsgebiet betrifft. Er
soll aus eigenem Antrieb oder auf Anweisung von
Sektion I hin Massnahmen " vorschlagen oder tech-
nische Unterlagen liefern fiir die Lagebeurteilung
und die entsprechenden Entscheide durch die Sektion 1.

Als Hauptregel gilt dabei, dass Befehle durch Sek-
tion I erlassen werden, gegebenenfalls auf Vorschlag
von Sektion II hin,

Durch die Hauptzentrale miissen sowohl die Or-
gane des ZS wie auch gewisse staatliche, kommunale
und private Organe, welche von der Titigkeit des
Zivilschutzes abhingig sind, iiber operative Beschliisse
und Entwicklung der Lage unterrichtet werden. Diese
Aufgabe darf die taktische Leitung nicht belasten; sie
ist daher einer besonderen Sektion, der Sektion III,
tibertragen worden.

Verbindung und Verwaltung

Die Verbindungszentrale ist verantwortlich fiir
den Empfang und die Weiterleitung von Mitteilungen
und Befehlen sowie fiir simtliche damit zusammen-
hingende Arbeit, wie Reinschrift und Chiffrierung,
Sortierung, Journalfithrung, Signaldienst usw. Die
Zentrale soll ferner die Lagekarten und Tabellen ver-
schiedener Art fuhren. Es soll ihr ein besonderer
Verbindungschef vorstehen und u. a. Telefonisten,
Radioleute, Markeure und Ordonnanzen angehoren.
Der Verbindungschef bestimmt die Beférderungsart
fiir ausgehende Mitteilungen und Befehle.

Bei Bedarf soll fur den inneren Dienst in der
Hauptzentrale ein Intendant oder Quartiermeister zu-
stindig sein, welcher fir Verlegung, Verpflegung,
Ablosung, Bewachung usw. zu sorgen hat. Im weite-
ren soll er den Personaldienst innerhalb der Haupt-
zentrale versehen. —th.

Die Luftwaffe

Der neue schweizerische Kampfflugzeug-Prototyp P-16

Von Heinrich Horber, Frauenfeld

Anfang Juli dieses Jahres bot der Pressedienst des Eidg.
Militirdepartementes unter der initiativen Leitung von
Major Kwrz der Fach- und Tagespresse Gelegenheit, den
Prototyp des neuen schweizerischen Kampfflugzeuges in
Altenrhein selbst zu besichtigen und daselbst seine vor-

trefflichen Flugeigenschaften wahrzunehmen. — Der
Chef der Kriegstechnischen Abteilung des EMD —
Oberstbrigadier von Wattenwyl —, der Chef der

Abteilung fiir Flugzeugbeschaffung der KTA — Oberstlt.
Kénig —, sowie Verwaltungsratsprisident und Direktor
Caroni von den Flug- und Flugzeugwerken AG Alten-
rhein und seine Mitarbeiter erteilten dabei eingehende
Auskunft tber die Militirflugzeugentwicklung und die
Flugzeugbeschaffungsfragen im allgemeinen sowie iber
dieses vielversprechende Armeeflugzeug, das wir unseren

PROTAR-Lesern nachfolgend in Wort und Bild eingehender
umschreiben. Der Verfasser.

Wie wir aus Pressemeldungen und Bildberichten
tiglich erfahren kénnen, ging bis vor kurzem im mili-
tirischen Flugzeugbau die Entwicklungstendenz vor-
wiegend dahin, immer hohere Geschwindigkeiten
ohne Riicksicht auf die Linge der fir Start und
Landung bendtigten Pisten erreichen zu konnen.

Bereits vor etlichen Jahren haben jedoch die fiir
die Entwicklung von Militirflugzeugen verantwort-
lichen und interessierten Instanzen unserer Armee
vorausgesehen, dass es bei uns eine verfehlte Sache
wire, Militirflugzeuge zu produzieren, die nur auf
hohe und hochste Geschwindigkeiten zugeschnitten
sind.

Schweizerische Kampfflugzeuge missen den spe-
zifisch schweizerischen Anforderungen beziiglich to-
pographische  Verhiltnisse und Kampfverfahren
angepasst sein, d. h. ganz besonders starke Bewaff-
nung, kurze Start- und Landelingen und gute Ma-
novrierbarkeit (fliegerisch ausgesprochen: gute Wen-
digkeit) auch in unseren Bergtilern aufweisen.

Heute nun macht es den Anschein, dass unsere
private Flugzeugindustrie in dieser Entwicklungsrich-
tung den richtigen Weg gefunden hat, was sich aus
den im Vorwort zitierten Flugdemonstrationen in
Altenrhein tberzeugend bestitigte.

Die Vorfithrungen tiber dem Flugplatz von Alten-
rhein, bei denen der Testpilot der KTA — Oblt.

73



	Die Taktik der Zivilverteidigung : ein Auszug aus den provisorischen schwedischen Weisungen für die Handhabung der Taktik in der  Zivilverteidigung

